
Ablauf der Zusammenschlusskontrolle gemäß GWB 

 

Minister erteilt 

keine Erlaubnis 

Zusammenschluss wird 

vom Bundeskartellamt 

untersagt (ggf. 

gerichtliche 

Überprüfung wenn 

Anfechtung durch 

Unternehmen) 

keine erhebliche 

Behinderung des 

wirksamen 

Wettbewerbs 

Zusammenschluss ist 

unzulässig 

Zusammenschluss darf 

vollzogen werden 

Unternehmen 

können Antrag auf 

„Ministerfusion“ 

stellen 

Zusammenschluss wird 

durch 

Bundeskartellamt 

freigegeben 

Unternehmen beabsichtigen einen Zusammenschluss 

1. Prüfkriterium: Umsätze der beteiligten Unternehmen 

2. Prüfkriterium: Erhebliche Behinderung des wirksamen 

Wettbewerbs, insbesondere Marktbeherrschung 

Zusammenschluss 

muss beim 

Bundeskartellamt 

angemeldet werden 

Zusammenschluss ist 

ohne weitere Prüfung 

zulässig 

Umsatzschwellen 

gemäß GWB nicht 

überschritten 

erhebliche 

Behinderung des 

wirksamen 

Wettbewerbs 

Umsatzschwellen 

gemäß GWB 

überschritten 

3. Prüfkriterium: Gesamtwirtschaftliche Vorteile 

Minister erteilt 

Erlaubnis 


